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IM  NAMEN DER REPUBLIK

Das Verwaltungsgericht Wien hat durch den Richter Mag. Wostri über die

Beschwerde der Frau J. R. vom 29.3.2018 gegen das Straferkenntnis des

Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabteilung 58 - Wasserrecht, vom

26.2.2018, Zahl ..., wegen Übertretung des § 5a Abs. 1 und 2 iVm § 14 Abs. 1

und 2 und § 13 Abs. 2 Z 13 Wiener Tierhaltegesetz,  zu Recht  e r ka nn t :

I. Gemäß § 50 VwGVG wird der Beschwerde Folge gegeben und das

Straferkenntnis vom 26.2.2018 aufgehoben.

II. Die Beschwerdeführerin hat keinen Beitrag zu den Kosten des

Beschwerdeverfahrens zu leisten.

III. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an

den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig.

En t s c he i d ung sg r ünd e :

Der Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 58 – Wasserrecht, erkannte die

Beschwerdeführerin mit Straferkenntnis vom 26.2.2018 schuldig, sie habe seit

dem 9.10.2015 bis am 3.7.2017 in Wien, A.-gasse entgegen den Bestimmungen
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des Wiener Tierhaltegesetzes den von ihr gehaltenen hundeführscheinpflichtigen

Hund, Rotweilermischung, Chipnr. ..., ohne den erforderlichen

Sachkundenachweis im Sinne der positiven Absolvierung der

Hundeführscheinprüfung gehalten. Da sie trotz eines bereits durchgeführten

rechtskräftigen Strafverfahrens, …, den Hundeführschein bis 3.7.2017 nicht

absolviert habe, werde mit Rechtskraft dieses Bescheides der von ihr gehaltene

Hund (Rotweilermischung, Chipnr. ...) für verfallen erklärt. „VERFALLEN“ bedeute,

dass sie das Eigentum an dem genannten Hund verliere und dieser ins Eigentum

der Stadt Wien übergehe. Dieser Hund sei daher binnen 14 Tagen ab Rechtskraft

dieses Bescheides im Tierquartier Wien, Süßenbrunner Straße 10, 1220 Wien,

abzugeben. Sollte sie diesem Auftrag nicht binnen 14 Tagen ab Rechtskraft

entsprechen, so könne die Behörde dies mittels Zwangsstraße gegen sie

durchsetzen.

Wegen Verletzung von § 5a Abs. 1 und 2 iVm § 14 Abs. 1 und 2 und § 13 Abs. 2

Z 13 Wiener Tierhaltegesetz verhängte die belangte Behörde gemäß § 13 Abs. 2

Z 13 Wiener Tierhaltegesetz über die Beschwerdeführerin eine Geldstrafe

(Ersatzfreiheitsstrafe) von € 350,-- (21 Stunden) und schrieb gemäß § 64 VStG

einen Verfahrenskostenbeitrag in Höhe von € 35,-- vor.

Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die vorliegende, rechtzeitig

eingebrachte Beschwerde mit umfangreicher Begründung, insb. wird darauf

verwiesen, dass es sich bei dem Hund um einen Dackel-Jack Russel Terrier-

Mischling handle.

Mit Schreiben des VGW vom 9.5.2018 wurde Mag. L. um Erstellung eines

Gutachtens zur Frage, ob es sich beim gegenständlichen Hund um einen

Rottweilermischling handelt (oder - wie von der Beschwerdeführerin behauptet

- um einen Dackel-Jack Russel Terrier Mischling).

Die Mag. L. (MA 60) gab hierzu mit Schreiben vom 12.6.2018 an:

„Gegenständlicher Hund „…“, weiblich, schwarz-braun, geboren ca. 3/2009,
mit der Chipnummer … wurde von Frau R. am 11.06.2018 einer
Exterieurbeurteilung durch die Amtstierärztinnen Dr.in S., Mag.a P. und
Mag.a L. unterzogen.
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Das Exterieur des Hundes weist ausgeprägte Merkmale eines Dackels auf
(Kurzbeinigkeit, Kopfform, Größe von ca. 30 cm, Schulterhöhe und Gewicht
von ca. 11 kg). Die im vorgelegten Rassezertifikat beschriebene Rasse des
Jack Russel Terriers ist nicht in starker Deutlichkeit ausgeprägt. Inwieweit eine
weitere Mischrasse, wie sie ebenfalls im Rassezertifikat erwähnt wird, beteiligt
ist und um welche Rassen es sich hierbei handeln könnte, kann aufgrund der
Exterieurbeurteilung nicht festgestellt werden.

Die Beteiligung der Rasse „Rottweiler“ wurde seitens der Amtstierärztinnen
ausgeschlossen, die Absolvierung des verpflichtenden Wiener
Hundeführscheins ist daher nicht erforderlich.“

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird folgender
Sachverhalt als erwiesen angenommen:

Beim gegenständlichen Hund handelt es sich um einen Mischlingshund, der

ausgeprägte Merkmale eines Dackels aufweist. Die Rasse des Jack Russel

Terriers ist nicht in starker Deutlichkeit ausgeprägt. Inwieweit eine weitere

Mischrasse beteiligt ist und um welche Rassen es sich hierbei handeln könnte,

kann nicht festgestellt werden. Die Beteiligung der Rasse „Rottweiler“ ist nicht

gegeben.

Rechtlich war dieser Sachverhalt folgendermaßen zu würdigen:

§ 5a Wiener Tierhaltegesetz lautet:

„(1) Jede Person, die einen mindestens 6 Monate alten Hund hält bzw. verwahrt, der bei
unsachgemäßer Haltung bzw. Verwahrung ein erhöhtes Potential hat, Menschen oder Tiere zu
verletzen, hat einen Sachkundenachweis im Sinne der positiven Absolvierung der
Hundeführscheinprüfung gemäß § 8 Abs. 8 zu erbringen.

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung festzulegen, welche Hunde und Kreuzungen
dieser Hunde untereinander bzw. mit anderen Hunden als hundeführscheinpflichtig gemäß
Abs. 1 anzusehen sind.

(3) Abs. 1 findet keine Anwendung auf die Haltung von Hunden gemäß Abs. 2 in behördlich
genehmigten Tierheimen, Tierspitälern oder Tierpensionen sowie auf Diensthunde des
Bundes wie auch auf ehemalige Diensthunde des Bundes, sofern diese durch die
Polizeidiensthundeführerin oder den Polizeidiensthundeführer, die oder der diesen Hund als
Diensthund geführt hat, weiterhin gehalten oder verwahrt werden.

(4) Die Halterin oder der Halter muss die Hundeführscheinprüfung innerhalb von drei
Monaten nach Aufnahme der Haltung eines Hundes gemäß Abs. 1 positiv absolviert haben.
Die Verwahrerin oder der Verwahrer muss ab Beginn ihrer oder seiner Tätigkeit die
Hundeführscheinprüfung positiv absolviert haben.
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(5) Zur Absolvierung der Hundeführscheinprüfung sind nur jenen Personen zuzulassen, die
das 16. Lebensjahr vollendet haben und über die notwendige Verlässlichkeit (Abs. 6)
verfügen.

(6) Verlässlichkeit ist nicht gegeben bei einer:

1.

rechtskräftigen Verurteilung wegen einer unter Anwendung oder Androhung von Gewalt
begangenen oder mit Gemeingefahr verbundenen vorsätzlichen strafbaren Handlung,
wegen eines Angriffes gegen den Staat oder den öffentlichen Frieden, wegen Zuhälterei,
Menschenhandel oder Schlepperei, sowie wegen einer rechtskräftigen Verurteilung nach
dem Verbotsgesetz 1947, StGBl. Nr. 13/1945, oder nach den
§§ 28 oder 28a Suchtmittelgesetz – SMG, BGBl. I Nr. 112/1997,

2. rechtskräftigen Verurteilung wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen oder bewaffneten
Schmuggels,

3. rechtskräftigen Verurteilung wegen einer durch fahrlässigen Gebrauch von Waffen
erfolgten Verletzung oder Gefährdung von Menschen,

4. rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen Tierquälerei gemäß § 222
Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974,

5. rechtskräftigen Bestrafung wegen einer Übertretung der §§ 5 oder 6 Tierschutzgesetz –
TSchG, BGBl. I Nr. 118/2004,

6. rechtskräftigen Verhängung eines Verbots der Tierhaltung gemäß § 39 TSchG,

7. rechtskräftigen Verhängung eines Verbots der Tierhaltung und des Umgangs mit Tieren
gemäß § 4,

8. rechtskräftigen Bestrafung wegen einer Übertretung von Aufträgen gemäß § 8 Abs. 5 oder
6.

(7) Personen, die einen Hund gemäß Abs. 2 halten bzw. verwahren, haben vor Beginn der
Hundeführscheinprüfung den Nachweis über die Entrichtung der Hundeabgabe, über den
Abschluss einer Haftpflichtversicherung gemäß § 5 Abs. 11 und über die Erreichung des
Mindestalters (Abs. 5) vorzulegen sowie schriftlich zu bestätigen, dass sie über die
Verlässlichkeit gemäß Abs. 6 verfügen. Weiters ist ein Strafregisterauszug vorzulegen, der
nicht älter als drei Monate sein darf. Ist der Hund nicht gemäß § 24a Tierschutzgesetz
gekennzeichnet und registriert, ist ein Antreten zur Prüfung nicht zulässig.

(8) Bei Nichtbestehen der Hundeführscheinprüfung ist eine einmalige Wiederholung
innerhalb von drei Monaten zulässig. Bei abermaligem Nichtbestehen der Prüfung hat die
Behörde den Hund abzunehmen und ist dieser als verfallen anzusehen. Bei der Wiederholung
der Prüfung muss jedenfalls ein Amtstierarzt oder eine Amtstierärztin des Magistrates
anwesend sein, bei Bedarf ist auch ein Organ der Landespolizeidirektion Wien beizuziehen.

(9) Wird ein Hund gemäß Abs. 2 ohne den erforderlichen Sachkundenachweis gehalten, so
hat die Behörde den Hund bei Vorliegen erschwerender Umstände auf Kosten und Gefahr des
Halters bzw. der Halterin abzunehmen und ist dieser als verfallen anzusehen. Wird ein Hund
gemäß Abs. 2 ohne den erforderlichen Sachkundenachweis verwahrt, so hat die Behörde den
Hund bei Vorliegen erschwerender Umstände auf Kosten und Gefahr des Halters bzw. der
Halterin abzunehmen und dem Halter bzw. der Halterin zurückzustellen, sofern dieser bzw.
diese über die notwendigen Voraussetzungen verfügt. Ist dies nicht der Fall, ist der Hund als
verfallen anzusehen.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1945_13_0/1945_13_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_112_1/1997_112_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1974_60_0/1974_60_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/118
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(10) Die Behörde hat die Frage, ob es sich bei einem Hund um einen gemäß Abs. 2 handelt,
nach dem äußeren Erscheinungsbild des Hundes vorzunehmen. Ergibt die Prüfung
Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen, dass es sich um einen Hund gemäß Abs. 2
handelt, gilt der Hund als hundeführscheinpflichtiger Hund, sofern nicht der Hundehalter
bzw. die Hundehalterin durch eine fachtierärztliche Begutachtung nachweist, dass es sich
nicht um einen Hund gemäß Abs. 2 handelt.

(11) Jede Person, die einen Hund gemäß Abs. 2 an öffentlichen Orten führt, ist verpflichtet,
die Bestätigung über die positive Absolvierung der Hundeführscheinprüfung
(Hundeführschein und Zusatzkarte) wie auch einen amtlichen Lichtbildausweis mitzuführen
und diese den Organen der Behörde auf Verlangen auszuhändigen.

(12) Hunde gemäß Abs. 2 müssen bis zur positiven Absolvierung der
Hundeführscheinprüfung an öffentlichen Orten mit einem Maulkorb versehen sein. Diese
Verpflichtung gilt auch für Halter bzw. Halterinnen sowie für Verwahrer bzw.
Verwahrerinnen, die mit einem Hund gemäß Abs. 2 nur kurzfristig in Wien aufhältig sind.“

§ 1 der Verordnung der Wiener Landesregierung über die Festlegung von

hundeführscheinpflichtigen Hunden lautet:

„Folgende Hunde und Kreuzungen dieser Hunde untereinander bzw. mit anderen Hunden
gelten als hundeführscheinpflichtig gemäß § 5a Abs. 1 Wiener Tierhaltegesetz, LGBl. für
Wien Nr. 39/1987, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 29/2010:

Bullterrier, Staffordshire Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Mastino Napoletano,
Mastin Espanol, Fila Brasileiro, Mastiff, Bullmastiff, Tosa Inu, Pit Bull Terrier, Rottweiler,
Dogo Argentino (Argentinischer Mastiff).“

§§ 13 und 14 Wiener Tierhaltegesetz lauten:

"§ 13. (1) Wer

1.

als Veranwortliche oder Verantwortlicher im Sinne des § 1 Abs. 3 ihrer oder seiner
Sorgfaltspflicht gemäß dieser Gesetzesstelle nicht nachkommt, sodass eine
strafunmündige Person diesem Gesetz, den darauf gegründeten Verordnungen oder den in
Bescheiden enthaltenen Aufträgen und Auflagen zuwiderhandelt, oder es unterlässt, die
Beendigung der Tierhaltung durch die minderjährige Person zu veranlassen,

2. es unterlässt, eine Haftpflichtversicherung gemäß § 5 Abs. 11 abzuschließen und
aufrechtzuerhalten,

3. als befugte Tierhändlerin oder Tierhändler oder als Betreiberin oder Betreiber eines
Tierheimes die gemäß § 8 Abs. 4 erforderliche Meldung unterlässt,

4.

die Bestätigung über die positive Absolvierung der Hundeführscheinprüfung
(Hundeführschein und Zusatzkarte) wie auch einen amtlichen Lichtbildausweis nicht
mitführt bzw. den Organen der Behörde diese auf Verlangen nicht aushändigt (§ 5a
Abs. 11),

6.
es unterlässt, den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder den Tierärztinnen
oder Tierärzten der Behörde freiwillig Zutritt zu Liegenschaften, Räumen und
Transportmitteln zu gewähren (§ 12),
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7. als befugte Tierhändlerin oder befugter Tierhändler der gemäß § 8 Abs. 4a
vorgeschriebenen Kennzeichnungs- und Meldepflicht nicht nachkommt,

8. als befugte Tierhändlerin oder befugter Tierhändler der Informationspflicht sowie der
Aufzeichnungs- bzw. Aufbewahrungspflicht gemäß § 8 Abs. 4b und 4c zuwiderhandelt,

9. als Betreiberin oder Betreiber eines Tierheimes der Aufzeichnungs- bzw.
Aufbewahrungspflicht gemäß § 8 Abs. 4c zuwiderhandelt,

10. der Meldepflicht gemäß § 15 Abs. 4 letzter Satz nicht nachkommt.
 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 5 000 Euro zu bestrafen.

(2) Wer

1.
ein Tier nicht so hält oder verwahrt, dass Menschen nicht gefährdet, Menschen, die nicht
im selben Haushalt leben, nicht unzumutbar belästigt und fremde Sachen nicht beschädigt
werden (§ 3),

2. einem Verbot des Haltens von Tieren oder des Umgangs mit Tieren gemäß § 4
zuwiderhandelt,

3. der Maulkorb- oder Leinenpflicht zuwiderhandelt (§ 5 Abs. 1),

4. der in öffentlich zugänglichen Parkanlagen und auf gekennzeichneten Lagerwiesen
bestehenden Leinenpflicht zuwiderhandelt (§ 5 Abs. 2),

5. der im § 5 Abs. 3 festgelegten Maulkorbpflicht zuwiderhandelt,
6. der im § 5 Abs. 4 festgelegten Maulkorbpflicht zuwiderhandelt,
7. der im § 5 Abs. 8 normierten Sorgfaltspflicht nicht nachkommt,

8. ihren oder seinen Hund Personen zur Verwahrung oder zum Führen an öffentlichen Orten
überlässt, die nicht die hiefür erforderliche Eignung aufweisen (§ 5 Abs. 10),

9. einer auf § 6 Abs. 1 gegründeten Verordnung zuwiderhandelt,

10.
dem Verbot der Zucht und Ausbildung von Hunden zum ausschließlichen oder
überwiegenden Zweck der Steigerung einer erhöhten Aggressivität oder jenem des
Inverkehrbringens solcher Hunde zuwiderhandelt (§ 7),

11. dem Verbot des § 8 Abs. 1 zuwiderhandelt,
12. Aufträgen gemäß § 8 Abs. 5 bis 7 nicht nachkommt,

13. einen Hund gemäß § 5a Abs. 2 ohne den erforderlichen Sachkundenachweis (§ 5a Abs. 1)
hält oder verwahrt,

14. der im § 5a Abs. 12 normierten Maulkorbpflicht zuwiderhandelt,
15. dem Verbot des § 8a zuwiderhandelt,
 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Für Verwaltungsübertretungen nach § 13 Abs. 2 Z 2, 10 bis 13 sowie 15 beträgt die
Mindeststrafe 1.000 Euro.

§ 14. (1) Tiere, auf die sich das strafbare Verhalten bezogen hat, und Gegenstände, die zur
Begehung der strafbaren Handlung verwendet wurden, können bei Übertretung des § 13
Abs. 2 Z 1, 2, 10, 11, 12, 13 und 15 unter den Voraussetzungen des § 17 VStG 1991 für
verfallen erklärt werden.
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(2) Hunde können unter den Voraussetzungen des § 17 VStG 1991 bei Vorliegen besonders
erschwerender Umstände in den Fällen von Übertretungen des § 13 Abs. 2 Z 3 bis 9 sowie 14
für verfallen erklärt werden.“

Der Verfall nach § 14 Wiener Tierhaltegesetz setzt ein strafbares Verhalten

voraus. Ein solches ist nach der Aktenlage nicht ersichtlich. Beim

gegenständlichen Hund handelt es sich um keinen Hund einer in § 1 der

Verordnung der Wiener Landesregierung über die Festlegung von

hundeführscheinpflichtigen Hunden aufgezählten Hunderasse.

Soweit im Straferkenntnis auf ein weiteres Strafverfahren verwiesen wird, ist zu

bemerken, dass ein solches im Akt nicht ausgewiesen ist und die MA 58 hierzu

weder ein Straferkenntnis vorlegte noch ein Vorbringen erstattete.

Da sohin nicht zu erkennen ist, dass die Voraussetzungen des Verfalls vorliegen,

war der Bescheid spruchgemäß zu beheben.

Zum Revisionsausspruch:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des

Art. 133 Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt.

Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer

Rechtsprechung. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls

liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu

lösenden Rechtsfrage vor.

B e l e h r u n g

Gegen diese Entscheidung besteht die Möglichkeit der Erhebung einer

Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und/oder einer außerordentlichen

Revision beim Verwaltungsgerichtshof. Die Beschwerde bzw. Revision ist

innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung der Entscheidung durch

einen bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw. eine bevollmächtigte Rechtsanwältin

abzufassen und ist die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und/oder die

außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof beim

Verwaltungsgericht Wien einzubringen. Für die Beschwerde bzw. die Revision ist



8

eine Eingabegebühr von je EUR 240,-- beim Finanzamt für Gebühren,

Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Ein diesbezüglicher Beleg ist der

Eingabe anzuschließen.

Ferner besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof

und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Der Verzicht

hat ausdrücklich zu erfolgen und ist bei einem Verzicht auf die Revision dem

Verwaltungsgericht, bei einem Verzicht auf die Beschwerde bis zur Zustellung

der Entscheidung dem Verwaltungsgericht, nach Zustellung der Entscheidung

dem Verfassungsgerichtshof schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu

erklären. Der Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision bzw. Beschwerde nicht

mehr zulässig ist. Wurde der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen

Parteienvertreter oder im Beisein eines solchen abgegeben, so kann er binnen

drei Tagen schriftlich oder zur Niederschrift widerrufen werden.

Verwaltungsgericht Wien

Mag. Wostri
(Richter)


